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Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hannover e.V.

Reisebedingungen fiir Pauschalreisevertragsabschliisse

Sehr geehrte Gaste und Reisende,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam ver-
einbart, Inhalt des zwischen dem Kunden bzw. Reisenden
(nachfolgend einheitlich ,Reisender” abgekiirzt) und dem
Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Hannover e.V.,
nachfolgend ,LVB Hannover” abgekiirzt, zu Stande kommenden
Pauschalreisevertrages. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften
der 8§ 651a - y BGB (Biirgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250
und 252 des EGBGB (Einfiihrungsgesetz zum BGB) und fiillen diese
aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor lhrer
Buchung sorgfaltig durch!

1. Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme der
Reiseleistungen und die Aufnahme in die Jugendherberge

1.1. Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme der Reiseleistungen
und die Aufnahme in Jugendherbergen ist die Mitgliedschaft im
Deutschen Jugendherbergswerk oder in einem anderen Verband der
International Youth Hostel Federation (IYHF).

1.2. Die Mitgliedschaft ist bei der Anreise nachzuweisen. Dem LVB
Hannover steht bis zum Nachweis der Mitgliedschaft das Recht zu,
den Bezug der Unterkunft und die Erbringung der sonstigen
vertraglichen Leistungen zu verweigern sowie den Reisevertrag zu
kiindigen und den Reisenden mit Riicktrittskosten entsprechend
Ziff. 5. dieser Reisebedingungen belasten. Ohne einen solchen
Nachweis besteht kein vertraglicher Anspruch auf die
Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen.

1.3. Minderjahrige

Gegeniiber allein reisenden Minderjdhrigen, fiir die LVB Hannover
Betreuungsleistungen als Teil der Reiseleistungen erbringt, werden
Reiseleistungen nur erbracht, wenn der/die Sorgeberechtigte/n
des minderjdhrigen Reiseteilnehmers sein/ihr Einverstdndnis
hierzu  erteilt hat/haben. Die entsprechende  Einver-
standniserkldrung muss dabei zwingend und ausschlieRlich in der
Form abgefasst sein, wie sie den Erziehungsberechtigten mit den
Reiseunterlagen vorgelegt wird. Einverstandniserklarungen von
Sorgeberechtigten in anderer Form werden nicht akzeptiert, auch
wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind.

2. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des
Reisenden; Hinweis zum Nichtbestehen von bestimmten
Widerrufsrechten

2.1. Fiir alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots von LVB Hannover und der Buchung des
Reisenden sind die Reiseausschreibung und die ergdanzenden
Informationen von LVB Hannover fiir die jeweilige Reise, soweit
diese dem Reisenden bei der Buchung vorliegen.

b) Der Reisende haftet fiir alle vertraglichen Verpflichtungen von
Mitreisenden, fiir die er die Buchung vornimmt, wie fiir seine
eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch aus-
driickliche und gesonderte Erklarung {ibernommen hat.

c) Weicht der Inhalt der Reisebestdtigung von LVB Hannover vom
Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von LVB
Hannover vor, an das LVB Hannover fiir die Dauer von 14 Tagen
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen
Angebots zustande, soweit LVB Hannover beziiglich des neuen
Angebots auf die Anderung hingewiesen und seine
vorvertraglichen Informationspflichten erfiillt hat und der
Reisende innerhalb der Bindungsfrist LVB Hannover die Annahme
durch ausdriickliche Erkldrung oder Anzahlung erklart.

d) Die von LVB Hannover gegebenen vorvertraglichen Informa-
tionen liber wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den
Reisepreis und alle zusdtzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitdten,
die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel
250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht
Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den
Parteien ausdriicklich vereinbart ist.

2.2. Fiir die Buchung, die miindlich, telefonisch, schriftlich, per E-
Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:

a) Mit der Buchung bietet der Reisende LVB Hannover den
Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die
Buchung ist der Reisende 3 Werktage gebunden.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestdtigung
(Annahmeerkldrung) durch LVB Hannover zustande. Bei oder
unverziiglich nach Vertragsschluss wird LVB Hannover dem
Reisenden eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende
Reisebestdatigung auf einem dauerhaften Datentrdger (welcher es
dem Reisenden ermoglicht, die Erkldrung unverdndert so
aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm in einem ange-
messenen Zeitraums zugdnglich ist, z.B. auf Papier oder per E-
Mail), lbermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine
Reisebestdtigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2
EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger korperlicher
Anwesenheit beider Parteien oder auRerhalb von Geschaftsraumen
erfolgte.

2.3. LVB Hannover weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen
Vorschriften (§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pauschalreisevertragen nach §
651a und & 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, iiber Mobilfunkdienst
versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und
Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Riicktritts- und
Kiindigungsrechte, insbesondere das Riicktrittsrecht gemaR § 651h
BGB (siehe hierzu auch Ziff. 6). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch,
wenn der Vertrag {iber Reiseleistungen nach & 651a BGB aulRerhalb
von Geschaftsraumen geschlossen worden ist, es sei denn, die
miindlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht,
sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers gefiihrt
worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht
ebenfalls nicht.
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3. Bezahlung

3.1. Fiir alle Reisevertrdge auller von Gruppen ab 10 Personen sowie
Schul- und Klassenfahrten gelten: Nach Vertragsabschluss wird
gegen Aushdndigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in
Hohe von 20% des Reisepreises zur Zahlung fallig. Die Rest-
zahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fdllig, sofern der Siche-
rungsschein {ibergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in
Ziffer 8 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen
kiirzer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis
sofort zahlungsfallig.

3.2. Fiir Gruppen ab 10 Personen sowie Schul- und Klassenfahrten
gelten: Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushdndigung des
Sicherungsscheines eine Anzahlung in Hohe von 50% bis 4 Wochen
vor Reisebeginn féllig. Die Restzahlung wird spdtestens bei der
Abreise zahlungsfillig.

3.3. Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder die Restzahlung
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfalligkeiten, obwohl
LVB Hannover zur ordnungsgemaRen Erbringung der vertraglichen
Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen
Informationspflichten erfiillt hat und kein gesetzliches oder
vertragliches Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrecht des
Reisenden besteht und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu
vertreten, so ist LVB Hannover berechtigt, nach Mahnung mit
Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Pauschalreisevertrag
zurlickzutreten und den Reisenden mit Riicktrittskosten gemaR
Ziffer 5 zu belasten.

4. Anderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht
den Reisepreis betreffen

4.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistun-
gen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die
nach Vertragsabschluss notwendig werden und von LVB Hannover
nicht wider Treu und Glauben herbeigefiihrt wurden, sind LVB
Hannover vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen
unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht
beeintrachtigen.

4.2. LVB Hannover ist verpflichtet, den Reisenden {iber
Leistungsanderungen unverziiglich nach Kenntnis von dem
Anderungsgrund auf einem dauerhaften Datentriger (z.B. auch
durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verstandlich und in
hervorgehobener Weise zu informieren.

43. Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von beson-
deren  Vorgaben  des  Reisenden, die Inhalt des
Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Reisende berechtigt,
innerhalb einer von LVB Hannover gleichzeitig mit Mitteilung der
Anderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Anderung
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag
zuriickzutreten. Erkldrt der Reisende nicht innerhalb der von LVB
Hannover gesetzten Frist ausdriicklich gegeniiber LVB Hannover
den Riicktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als
angenommen.

4.4. Eventuelle Gewadhrleistungsanspriiche bleiben unberiihrt,
soweit die gednderten Leistungen mit Mangeln behaftet sind.
Hatte LVB Hannover fiir die Durchfiihrung der gednderten Reise

bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger
Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem
Reisenden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu
erstatten.

5. Riicktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn;
Stornokosten

5.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom
Pauschalreisevertrag zuriicktreten. Der Riicktritt ist gegeniiber LVB
Hannover unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu
erklaren; falls die Reise iiber einen Reisevermittler gebucht wurde,
kann der Riicktritt auch diesem gegeniiber erkldart werden. Dem
Reisenden wird empfohlen, den Riicktritt in Textform zu erkldren.

5.2. Tritt der Reisende vor Reisebeginn zuriick oder tritt der
Reisende die Reise nicht an, so verliert LVB Hannover den
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann LVB Hannover eine
angemessene Entschadigung verlangen, soweit der Riicktritt nicht
von ihm zu vertreten ist. LVB Hannover kann keine Entschadigung
verlangen, soweit am Bestimmungsort oder in dessen
unmittelbarer Nahe unvermeidbare, auRergewdhnliche Umstande
auftreten, die die Durchfiihrung der Pauschalreise oder die
Beforderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich
beeintrachtigen; Umstande sind unvermeidbar und
aulergewohnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei, die sich
hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht
hatten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen
getroffen worden waren.

5.3. LVB Hannover hat die nachfolgenden Entschadigungspau-
schalen unter Beriicksichtigung des Zeitraums zwischen der Riick-
trittserkldrung und dem Reisebeginn sowie unter Beriicksichtigung
der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten
Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen
festgelegt. Die Entschddigung wird nach dem Zeitpunkt des
Zugangs der Riicktrittserklarung wie folgt mit der jeweiligen
Stornostaffel auf Basis des Reisepreises berechnet:

a) Fiir alle Reisevertrage auRer die in lit b) bezeichneten gilt:

e ab 70 Tage vor Reiseantritt 20%
e vom 55. Tag bis 14 Tage vor Reiseantritt ~ 50%
e vom 13. Tag und bei Nichtanreise 80%

b) Bei Gruppen ab 30 Personen, Buchung des gesamten Jugend-
herberge gilt:

e ab 147 Tage vor Reiseantritt 20%
e vom 118. Tag bis 14 Tage vor Reiseantritt  50%
e vom 13. Tag und bei Nichtanreise 80%

Soweit mehr als hdchstens 10% aller Teilnehmer einer solchen
Gruppe vom Reisevertrag zuriicktreten, gelten fiir diese Teilnehmer
die vorstehenden Stornopauschalen gem. Ziffer 5.3 a).

5.4. Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, LVB
Hannover nachzuweisen, dass LVB Hannover {iberhaupt kein oder
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von LVB
Hannover geforderte Entschadigungspauschale.

5.5. Eine Entschadigungspauschale gem. Ziffer 5.3. gilt als nicht
festgelegt und vereinbart, soweit LVB Hannover nachweist, dass
LVB Hannover wesentlich hohere Aufwendungen entstanden sind
als der kalkulierte Betrag der Pauschale gemal Ziffer 5.3. In
diesem Fall ist LVB Hannover verpflichtet, die geforderte
Entschddigung  unter  Beriicksichtigung  der  ersparten
Aufwendungen und des Erwerbs einer etwaigen, anderweitigen
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Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu
begriinden.

5.6. Ist LVB Hannover infolge eines Riicktritts zur Riickerstattung
des Reisepreises verpflichtet, bleibt § 651 h Abs. 5 BGB unberiihrt.

5.7. Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemal} § 651 e BGB von
LVB Hannover durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datentrager
zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und
Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die
vorstehenden Bedingungen unberiihrt. Eine solche Erkldrung ist in
jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie LVB Hannover 7 Tage vor
Reisebeginn zugeht.

5.8. Der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung sowie
einer Versicherung zur Deckung der Riickfiihrungskosten bei Unfall
oder Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Umbuchungen

6.1. Ein Anspruch des Reisenden nach Vertragsabschluss auf
Anderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpflegungsart, der
Beforderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht
nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil
LVB Hannover keine, unzureichende oder falsche vorvertragliche
Informationen gemdR Art. 250 § 3 EGBGB gegeniiber dem Rei-
senden gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos
moglich. Wird in den iibrigen Fallen auf Wunsch des Reisenden
dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann LVB Hannover bei
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom
Reisenden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden
erheben. Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts anderes im
Einzelfall vereinbart ist, betrdgt das Umbuchungsentgelt jeweils
bis zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostaffelstufe
der jeweiligen Reiseart gemald vorstehender Regelung in Ziffer 5 €
25 pro betroffenen Reisenden. Etwaig im Zuge der Umbuchung
resultierende hohere Reisekosten sind vom Reisenden zusétzlich zu
bezahlen. Sofern im Zuge der Umbuchung geringere Reisekosten
resultieren sollten, wird dies entsprechend zugunsten des
Reisenden beriicksichtigt.

6.2. Umbuchungswiinsche des Reisenden, die nach Ablauf der
Fristen erfolgen, konnen, sofern ihre Durchfiihrung iiberhaupt
moglich ist, nur nach Riicktritt vom Pauschalreisevertrag gemaly
Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgefiihrt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswiinschen,
die nur geringfiigige Kosten verursachen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertrags-
gemaRer Erbringung LVB Hannover bereit und in der Lage war,
nicht in Anspruch aus Griinden, die dem Reisenden zuzurechnen
sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reise-
preises, soweit solche Griinde ihn nicht nach den gesetzlichen
Bestimmungen zum kostenfreien Riicktritt oder zur Kiindigung des
Reisevertrages berechtigt hatten. LVB Hannover wird sich um
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungstrager
bemiihen. Diese Verpflichtung entfdllt, wenn es sich um véllig
unerhebliche Leistungen handelt.

8. Riicktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

8.1. LVB Hannover kann bei Nichterreichen einer Mindestteil-
nehmerzahl nach MalRRgabe folgender Regelungen zuriicktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des
Zugangs der Riicktrittserklarung von LVB Hannover beim Reisenden
miissen in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung
angegeben sein.

b) LVB Hannover hat die Mindestteilnehmerzahl und die spateste
Riicktrittsfrist in der Reisebestdtigung anzugeben.

c) LVB Hannover ist verpflichtet, dem Reisenden gegeniiber die
Absage der Reise unverziiglich zu erkldren, wenn feststeht, dass
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht
durchgefiihrt wird.

d) Ein Riicktritt von LVB Hannover spdter als 4 Wochen vor Reise-
beginn ist unzuldssig.

8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt
der Reisende auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverziiglich
zuriick, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

9. Kiindigung aus verhaltensbedingten Griinden

9.1. LVB Hannover kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen, wenn der Reisende ungeachtet einer
Abmahnung von LVB Hannover nachhaltig stért oder wenn der
Reisende sich in solchem MaR vertragswidrig verhalt, dass die
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt
nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursdchlich auf einer
Verletzung von Informationspflichten von LVB Hannover beruht.

9.2. Kiindigt LVB Hannover, so behalt LVB Hannover den Anspruch
auf den Reisepreis; LVB Hannover muss sich jedoch den Wert der
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen
lassen, die LVB Hannover aus einer anderweitigen Verwendung der
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschlieBlich
der von den Leistungstrdgern gutgebrachten Betrdge.

10. Obliegenheiten des Reisenden

10.1. Reiseunterlagen

Der Reisende hat LVB Hannover zu informieren, wenn der Reisende
die notwendigen Reiseunterlagen nicht innerhalb der von LVB
Hannover mitgeteilten Frist erhalt.

10.2. Mingelanzeige/Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reisemdngeln erbracht, so kann
der Reisende Abhilfe verlangen.

b) Soweit LVB Hannover infolge einer schuldhaften Unterlassung
der Mangelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Rei-
sende weder Minderungsanspriiche nach & 651m BGB noch Scha-
densersatzanspriiche nach § 651n BGB geltend machen.

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mdngelanzeige unverziiglich
dem Vertreter von LVB Hannover vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist
ein Vertreter von LVB Hannover vor Ort nicht vorhanden und
vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemdngel an LVB
Hannover unter der mitgeteilten Kontaktstelle von LVB Hannover
zur Kenntnis zu bringen; iiber die Erreichbarkeit des Vertreters von
LVB Hannover bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der
Reisebestdtigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die
Méangelanzeige auch seinem Reisevermittler, iiber den er die
Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.
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d) Der Vertreter von LVB Hannover ist beauftragt, fiir Abhilfe zu
sorgen, sofern dies moglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, An-
spriiche anzuerkennen.

10.3. Fristsetzung vor Kiindigung

Will der Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines
Reisemangels der in & 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern
er erheblich ist, nach § 6511 BGB kiindigen, hat der Reisende LVB
Hannover zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu
setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von LVB
Hannover verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe
notwendig ist.

11. Beschrankung der Haftung

11.1. Die vertragliche Haftung von LVB Hannover fiir Schaden, die
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigefiihrt wurden,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschrankt.

11.2. LVB Hannover haftet nicht fiir Leistungsstoérungen, Personen-
und Sachschdden im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte
Ausfliige, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen),
wenn diese Leistungen in der jeweiligen Leistungsausschreibung
und der Buchungsbestatigung ausdriicklich und unter Angabe der
Identitdt und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie fiir
den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von
LVB Hannover sind und im Ubrigen die Vorgaben der §§ 651b,
651c, 651w und 651y BGB ordnungsgemaR erfiillt wurden.

11.3. LVB Hannover haftet jedoch, wenn und soweit fiir einen
Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufkldrungs-
oder Organisationspflichten von LVB Hannover ursdchlich
geworden ist.

12. Geltendmachung von Anspriichen, Adressat

Anspriiche nach § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Reisende
gegeniiber LVB  Hannover geltend zu machen. Eine
Geltendmachung in Textform wird empfohlen.

13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien
(insbesondere dem Corona-Virus)

13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten
Reiseleistungen durch die jeweiligen Leistungserbringer stets
unter Einhaltung und nach MaRgabe der zum jeweiligen
Reisezeitpunkt geltenden behordlichen Vorgaben und Auflagen
erbracht werden.

13.2. Der Reisende erkldrt sich einverstanden, angemessene
Nutzungsregelungen oder -beschrankungen der Leistungserbringer
bei der Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu beachten und im
Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen die
Reiseleitung und den Leistungstrdger unverziiglich zu
verstdandigen.

13.3. Durch die vorstehenden Regelungen bleiben die Rechte des
Reisenden aus § 651i BGB unberiihrt.

14. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichts-
standsvereinbarung

14.1. LVB Hannover weist im Hinblick auf das Gesetz {iber Ver-
braucherstreitbeilegung darauf hin, dass LVB Hannover nicht an
einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern
und soweit eine Verbraucherstreitbeilegung zukiinftig fiir LVB
Hannover verpflichtend wiirde, informiert LVB Hannover die
dementsprechend betroffenen Verbraucher hieriiber in geeigneter
Form.

14.2. Fiir Reisende, die nicht Angehdrige eines Mitgliedstaats der
Europdischen Union oder Schweizer Staatsbiirger sind, wird fiir das
gesamte Rechts- und Vertragsverhaltnis zwischen dem Reisenden
und LVB Hannover die ausschlieRliche Geltung des deutschen
Rechts vereinbart. Solche Reisende kdonnen LVB Hannover
ausschlieRlich am Sitz von LVB Hannover verklagen.

14.3. Fiir Klagen von LVB Hannover gegen Reisende, bzw. Ver-
tragspartner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische
Personen des offentlichen oder privaten Rechts oder Personen
sind, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort im
Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz von LVB Hannover vereinbart.
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Reiseveranstalter ist:

Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Hannover e.V.
Eingetragener Verein

Amtsgericht Hannover Nr.: VR 2212

Geschaftsfiihrerin Anna Stemme
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1

30169 Hannover

Telefon 0511 16402-0

Telefax 0511 16402-32
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HOSTELLING
INTERNATIONAL


http://www.nhdra.de/

	© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; TourLaw  Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | Stuttgart, 2025

